
KommHV-Doppik: § 88 Konsolidierter Jahresabschluss

§ 88  Konsolidierter Jahresabschluss 
 
1Der konsolidierte Jahresabschluss besteht aus der konsolidierten Ergebnisrechnung und der konsolidierten 
Vermögensrechnung. 2Ihm sind eine Kapitalflussrechnung (§ 89), eine Eigenkapitalübersicht (§ 89) und ein 
Konsolidierungsbericht (§ 90) beizufügen.


